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18. legt den Regierungen, den zuständigen Organen, Fonds, Programmen und Sonderorganisationen
der Vereinten Nationen, den anderen zwischenstaatlichen Organisationen und den nationalen Menschen-
rechtsinstitutionen sowie den nichtstaatlichen Organisationen und nichtstaatlichen Akteuren, einschließlich
des Privatsektors, nahe, die Leitlinien bei der Formulierung und Durchführung ihrer politischen und sonsti-
gen Maßnahmen bezüglich der von extremer Armut betroffenen Menschen zu berücksichtigen;

19. ersucht das Amt des Hohen Kommissars, die Leitlinien entsprechend zu verbreiten;

20. begrüßt die Anstrengungen, die die Institutionen des Systems der Vereinten Nationen unterneh-
men, um die Millenniums-Erklärung und die darin enthaltenen international vereinbarten Entwicklungsziele
in ihre Arbeit zu integrieren;

21. begrüßt außerdem die von der Sonderberichterstatterin über extreme Armut und Menschenrechte
geleistete Arbeit sowie die Berichte, die sie der Generalversammlung auf ihrer sechsundsechzigsten und sie-
benundsechzigsten Tagung vorgelegt hat342;

22. beschließt, diese Frage auf ihrer neunundsechzigsten Tagung unter dem Unterpunkt „Menschen-
rechtsfragen, einschließlich anderer Ansätze zur besseren Gewährleistung der effektiven Ausübung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten“ des Punktes „Förderung und Schutz der Menschenrechte“ weiter zu behan-
deln.

RESOLUTION 67/165

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 20. Dezember 2012, in einer aufgezeichneten Abstimmung mit
133 Stimmen bei 54 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/67/457/Add.2 und
Corr.1, Ziff. 137)343:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argentinien,
Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan,
Bolivien (Plurinationaler Staat), Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa
Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Demokratische Volksre-
publik Laos, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia,
Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische
Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan,
Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Lesotho, Libanon, Liberia, Libyen, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Ma-
lediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal,
Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda,
Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe,
Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Su-
riname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tunesien, Turkme-
nistan, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische
Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutsch-
land, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Ir-
land, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marshall-
inseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Öster-
reich, Palau, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Ser-

342 A/66/265 und A/67/278.
343 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien,
Angola, Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Arabische Republik Syrien, Argentinien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahrain,
Bangladesch, Benin, Bolivien (Plurinationaler Staat), Botsuana, Burkina Faso, Burundi, China, Côte d’Ivoire, Demokratische
Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea,
Gabun, Gambia, Ghana, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Jemen, Jorda-
nien, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Lesotho, Libanon, Liberia, Libyen, Madagaskar,
Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Philippinen,
Ruanda, Sambia, Saudi-Arabien, Senegal, Simbabwe, Somalia, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die
Grenadinen, Sudan, Südsudan, Swasiland, Tadschikistan, Togo, Tschad, Tunesien, Uganda, Usbekistan, Venezuela (Bolivari-
sche Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam und Zentralafrikanische Republik.
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bien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

Enthaltungen: Südsudan, Togo.

67/165. Die Globalisierung und ihre Auswirkungen auf den vollen Genuss aller Menschenrechte

Die Generalversammlung,

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen und insbesondere auf die
Notwendigkeit hinweisend, eine internationale Zusammenarbeit bei der Förderung und Festigung der Ach-
tung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied herbeizuführen,

unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte344 sowie die Erklärung und das Ak-
tionsprogramm von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über Menschenrechte verabschiedet
wurden345, die Erklärung und das Aktionsprogramm von Durban, die am 8. September 2001 von der Welt-
konferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende
Intoleranz verabschiedet wurden346, das Ergebnisdokument der Durban-Überprüfungskonferenz, das am
24. April 2009 verabschiedet wurde347, und die politische Erklärung der Tagung der Generalversammlung auf
hoher Ebene zur Begehung des zehnten Jahrestags der Verabschiedung der Erklärung und des Aktionspro-
gramms von Durban mit dem Titel „Vereint gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit
und damit zusammenhängende Intoleranz“ vom 22. September 2011348,

sowie unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte349 und den In-
ternationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte349,

ferner unter Hinweis auf die Erklärung über das Recht auf Entwicklung, die die Generalversammlung
in ihrer Resolution 41/128 vom 4. Dezember 1986 verabschiedete,

unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen350 und die Ergebnisdokumente
der dreiundzwanzigsten351 und der vierundzwanzigsten352 Sondertagung der Generalversammlung, die vom
5. bis 10. Juni 2000 in New York beziehungsweise vom 26. Juni bis 1. Juli 2000 in Genf stattfanden,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 66/154 und 66/161 vom 19. Dezember 2011,

ferner unter Hinweis auf die Resolution 2005/17 der Menschenrechtskommission vom 14. April 2005
über die Globalisierung und ihre Auswirkungen auf den vollen Genuss aller Menschenrechte353,

unter Hinweis auf die Resolutionen des Menschenrechtsrats 17/4 vom 16. Juni 2011354 über Men-
schenrechte und transnationale Unternehmen sowie andere Wirtschaftsunternehmen und 21/5 vom
27. September 2012355 über den Beitrag des gesamten Systems der Vereinten Nationen zur Förderung der

344 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/menschenrechte/aemr.pdf.
345 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.
346 Siehe A/CONF.189/12 und Corr.1, Kap. I. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac189-12.pdf.
347 Siehe A/CONF.211/8, Kap. I. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/a-conf-211-8.pdf.
348 Resolution 66/3.
349 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58;
öBGBl. Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl. 1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993
725 (Sozialpakt).
350 Resolution 55/2.
351 Resolutionen S-23/2, Anlage, und S-23/3, Anlage.
352 Resolution S-24/2, Anlage.
353 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005, Supplement No. 3 und Korrigenda (E/2005/23 und Corr.1
und 2), Kap. II, Abschn. A.
354 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 53 (A/66/53), Kap. III, Abschn. A.
355 Ebd., Sixty-seventh Session, Supplement No. 53A (A/67/53/Add.1), Kap. III.
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Agenda im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte und zur Verbreitung und Umsetzung der Leitprinzipi-
en für Wirtschaft und Menschenrechte: Umsetzung des Rahmens der Vereinten Nationen „Schutz, Ach-
tung und Abhilfe“356,

in der Erkenntnis, dass alle Menschenrechte allgemeingültig und unteilbar sind, einander bedingen und
miteinander verknüpft sind und dass die internationale Gemeinschaft die Menschenrechte weltweit in fairer
und gleicher Weise, gleichberechtigt und gleichgewichtig behandeln muss,

im Bewusstsein dessen, dass sich die Globalisierung auf alle Länder unterschiedlich auswirkt und sie
positiven wie negativen äußeren Entwicklungen, unter anderem auf dem Gebiet der Menschenrechte, stärker
aussetzt,

sowie im Bewusstsein dessen, dass die Globalisierung nicht nur ein wirtschaftlicher Prozess ist, sondern
auch soziale, politische, ökologische, kulturelle und rechtliche Dimensionen aufweist, die sich auf den vollen
Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten auswirken,

betonend, dass es notwendig ist, die weltweite Entwicklungspartnerschaft voll durchzuführen und die
von dem Weltgipfel 2005 ausgehende Dynamik zu steigern, um die in den Ergebnissen der großen Konferen-
zen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich und auf damit zusammen-
hängenden Gebieten, einschließlich des Weltgipfels 2005, eingegangenen Verpflichtungen zu operationali-
sieren und zu erfüllen, und insbesondere die in den Ziffern 19 und 47 des Ergebnisses des Weltgipfels 2005357

enthaltene Verpflichtung bekräftigend, eine faire Globalisierung und die Entwicklung der Produktionssekto-
ren in den Entwicklungsländern zu fördern, damit diese auf wirksamere Weise am Prozess der Globalisierung
teilhaben und daraus Nutzen ziehen können,

im Bewusstsein dessen, dass eine gründliche, unabhängige und umfassende Bewertung der sozialen, öko-
logischen und kulturellen Auswirkungen der Globalisierung auf die Gesellschaften durchgeführt werden muss,

in der Erkenntnis, dass jede Kultur eine Würde und einen Wert besitzt, die Anerkennung, Achtung und
Erhaltung verdienen, in der Überzeugung, dass alle Kulturen angesichts ihrer reichen Vielfalt und Diversität
und ihrer wechselseitigen Beeinflussung Teil des gemeinsamen Erbes aller Menschen sind, und sich der Ge-
fahr bewusst, dass die Globalisierung die kulturelle Vielfalt stärker bedroht, wenn die Entwicklungsländer
arm und marginalisiert bleiben,

sowie in der Erkenntnis, dass den multilateralen Mechanismen eine einzigartige Rolle dabei zukommt,
den Herausforderungen der Globalisierung zu begegnen und die Chancen, die sie bietet, zu nutzen,

im Bewusstsein der Notwendigkeit, die mit der Globalisierung verbundenen Herausforderungen und
Chancen daraufhin zu prüfen, wie sie bewältigt beziehungsweise genutzt werden können, um den vollen Ge-
nuss aller Menschenrechte herbeizuführen,

unter Betonung der globalen Natur des Migrationsphänomens, der Bedeutung der internationalen, re-
gionalen und bilateralen Zusammenarbeit und der Notwendigkeit, die Menschenrechte der Migranten zu
schützen, insbesondere angesichts der ständigen Zunahme der Migrationsströme in der globalisierten Wirt-
schaft,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die negativen Auswirkungen der Turbulenzen auf den
internationalen Finanzmärkten auf die soziale und wirtschaftliche Entwicklung und den vollen Genuss aller
Menschenrechte, insbesondere angesichts der anhaltenden weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise, die sich
nachteilig auf die Verwirklichung der international vereinbarten Entwicklungsziele, insbesondere der Mill-
enniums-Entwicklungsziele, auswirkt, und in der Erkenntnis, dass sich die Entwicklungsländer angesichts
dieser Auswirkungen in einer Schwächeposition befinden und dass Strategien und Programme zugunsten ei-
ner regionalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Entwicklung zur Milderung dieser Auswirkungen bei-
tragen können,

356 A/HRC/17/31, Anhang.
357 Resolution 60/1.



V. Resolutionen aufgrund der Berichte des Dritten Ausschusses

708

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die negativen Auswirkungen der anhaltenden weltweiten
Nahrungsmittel- und Energiekrisen und der Probleme des Klimawandels auf die soziale und wirtschaftliche
Entwicklung und den vollen Genuss aller Menschenrechte für alle,

in der Erkenntnis, dass die Globalisierung von den Grundprinzipien geleitet werden soll, die dem Kor-
pus der Menschenrechte zugrunde liegen, wie Gerechtigkeit, Partizipation, Rechenschaftspflicht, Nichtdis-
kriminierung auf nationaler wie internationaler Ebene, Achtung der Vielfalt, Toleranz und internationale Zu-
sammenarbeit und Solidarität,

betonend, dass die weit verbreitete extreme Armut die volle Verwirklichung und die effektive Aus-
übung der Menschenrechte beeinträchtigt und dass die internationale Gemeinschaft der sofortigen Linderung
und letztendlichen Beseitigung dieser Armut auch weiterhin hohe Priorität einräumen muss,

in der Erkenntnis, dass sich immer mehr die Auffassung durchsetzt, dass die zunehmende Schuldenlast,
der sich die am stärksten verschuldeten Entwicklungsländer gegenübersehen, untragbar ist und eines der
Haupthindernisse für die Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung und die Armutsbeseitigung darstellt
und dass ein übermäßiger Schuldendienst die Kapazität vieler Entwicklungsländer zur Förderung der sozia-
len Entwicklung und zur Bereitstellung grundlegender Dienste zur Verwirklichung der wirtschaftlichen, so-
zialen und kulturellen Rechte erheblich beeinträchtigt hat,

erneut mit Nachdruck die Entschlossenheit bekundend, die rasche und vollständige Erreichung der
auf den großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen vereinbarten Entwicklungsziele,
einschließlich der auf dem Millenniums-Gipfel vereinbarten und als Millenniums-Entwicklungsziele be-
zeichneten Ziele, sicherzustellen, die ein Ansporn für Bemühungen um die Beseitigung der Armut sind,

zutiefst besorgt über die Unzulänglichkeit der Maßnahmen zur Verringerung der wachsenden Kluft
zwischen den entwickelten Ländern und den Entwicklungsländern sowie innerhalb der Länder, die unter an-
derem zu einer Verschärfung der Armut beigetragen und sich nachteilig auf den vollen Genuss aller Men-
schenrechte ausgewirkt hat, vor allem in den Entwicklungsländern,

betonend, dass transnationale und andere Unternehmen Verantwortung für die Achtung aller Men-
schenrechte tragen,

sowie betonend, dass die Menschen eine Welt anstreben, in der die Menschenrechte und die kultu-
relle Vielfalt geachtet werden, und dass sie sich dementsprechend dafür einsetzen, dass alle Aktivitäten,
einschließlich derjenigen, die durch die Globalisierung berührt werden, mit diesen Zielen vereinbar sind,

1. ist sich dessen bewusst, dass die Globalisierung aufgrund ihrer Auswirkungen unter anderem auf
die Rolle des Staates zwar Folgen für die Menschenrechte haben kann, dass aber die Förderung und der
Schutz aller Menschenrechte in erster Linie Aufgabe des Staates sind;

2. hebt hervor, dass die Entwicklung im Mittelpunkt der internationalen Wirtschaftsagenda stehen
soll und dass die Kohärenz zwischen den nationalen Entwicklungsstrategien und den internationalen Ver-
pflichtungen und Zusagen für ein entwicklungsförderndes Umfeld und eine alle Menschen einschließende
und ausgewogene Globalisierung unabdingbar ist;

3. bekräftigt, dass die Verringerung der Kluft zwischen Arm und Reich, sowohl innerhalb der Länder
als auch zwischen ihnen, ein ausdrücklich angestrebtes Ziel auf nationaler und internationaler Ebene ist, als
Teil der Bemühungen um die Schaffung eines Umfelds, das dem vollen Genuss aller Menschenrechte förder-
lich ist;

4. bekräftigt außerdem die Verpflichtung, auf nationaler wie globaler Ebene ein Umfeld zu schaffen,
das der Entwicklung und der Armutsbeseitigung förderlich ist, unter anderem durch die Förderung guter Re-
gierungsführung in jedem Land und einer guten Ordnungspolitik auf internationaler Ebene, durch die Besei-
tigung von Protektionismus, durch erhöhte Transparenz der Finanz-, Währungs- und Handelssysteme und
durch die Verpflichtung auf ein offenes, gerechtes, regelgestütztes, berechenbares und nichtdiskriminieren-
des multilaterales Handels- und Finanzsystem;

5. ist sich der Auswirkungen bewusst, die die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise nach wie vor
auf die Fähigkeit der Länder, insbesondere der Entwicklungsländer, hat, Ressourcen für die Entwicklung zu
mobilisieren und gegen die Auswirkungen der Krise anzugehen, und fordert in diesem Zusammenhang alle
Staaten und die internationale Gemeinschaft auf, alle negativen Auswirkungen dieser Krise auf die Verwirk-
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lichung und den effektiven Genuss aller Menschenrechte auf eine alle einschließende und entwicklungsori-
entierte Weise abzumildern;

6. ist sich außerdem dessen bewusst, dass die Globalisierung zwar große Chancen eröffnet, dass je-
doch die mit ihr einhergehenden Vorteile ebenso wie ihre Kosten sehr ungleich verteilt sind und dieser Um-
stand einen Aspekt des Prozesses darstellt, der sich auf den vollen Genuss aller Menschenrechte auswirkt,
insbesondere in den Entwicklungsländern;

7. begrüßt den Bericht der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte über die
Globalisierung und ihre Auswirkungen auf den vollen Genuss der Menschenrechte358, der sich schwerpunkt-
mäßig mit der Handelsliberalisierung im Bereich der Landwirtschaft und ihren Auswirkungen auf die Ver-
wirklichung des Rechts auf Entwicklung, namentlich des Rechts auf Nahrung, befasst, und nimmt Kenntnis
von den darin enthaltenen Schlussfolgerungen und Empfehlungen;

8. bekräftigt die internationale Verpflichtung auf die Beseitigung des Hungers und die Sicherung von
Nahrung für alle, jetzt und in Zukunft, und erklärt erneut, dass den zuständigen Organisationen der Vereinten
Nationen die erforderlichen Ressourcen zugesichert werden sollen, damit sie ihre Nahrungsmittelhilfe aus-
weiten und verstärken und Programme zur Schaffung von sozialen Sicherheitsnetzen unterstützen können,
die Hunger und Mangelernährung bekämpfen sollen, gegebenenfalls durch Beschaffung aus lokalen oder re-
gionalen Quellen;

9. fordert die Mitgliedstaaten, die zuständigen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen,
die zwischenstaatlichen Organisationen und die Zivilgesellschaft auf, zur Steuerung der Globalisierung ein
inklusives, ausgewogenes und umweltverträgliches Wirtschaftswachstum zu fördern, um die Armut systema-
tisch zu verringern und die internationalen Entwicklungsziele zu erreichen;

10. erkennt an, dass eine verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit transnationaler und anderer Unter-
nehmen zur Förderung, zum Schutz und zur Erfüllung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten, insbeson-
dere der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, beitragen kann;

11. erkennt außerdem an, dass die Globalisierung nur dann alle voll einschließen, ausgewogen sein,
ein menschliches Antlitz haben und so zur vollen Wahrnehmung aller Menschenrechte beitragen kann, wenn
breit angelegte und dauerhafte Anstrengungen, namentlich politische und sonstige Maßnahmen auf globaler
Ebene, unternommen werden, um auf der Grundlage der ganzen Vielfalt unserer einen Menschheit eine ge-
meinsame Zukunft zu schaffen;

12. unterstreicht, dass es dringend erforderlich ist, ein ausgewogenes, transparentes und demokrati-
sches internationales System zu schaffen, um die Mitwirkung der Entwicklungsländer an den weltwirtschaft-
lichen Entscheidungs- und Normsetzungsprozessen zu stärken und auszuweiten;

13. bekräftigt, dass die Globalisierung ein komplexer Prozess eines Strukturwandels mit zahlreichen
interdisziplinären Aspekten ist, der sich auf den Genuss der bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, so-
zialen und kulturellen Rechte, einschließlich des Rechts auf Entwicklung, auswirkt;

14. bekräftigt außerdem, dass die internationale Gemeinschaft danach streben soll, auf die aus der
Globalisierung erwachsenden Herausforderungen und Chancen in einer Weise zu reagieren, die die Men-
schenrechte fördert und schützt und gleichzeitig die Achtung der kulturellen Vielfalt aller gewährleistet;

15. unterstreicht daher die Notwendigkeit, die Folgen der Globalisierung für den vollen Genuss aller
Menschenrechte weiter zu analysieren;

16. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs359 und ersucht ihn, weiter die Auffassungen
der Mitgliedstaaten und der zuständigen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen einzuholen und
der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung einen sachbezogenen Bericht zu diesem The-
ma vorzulegen, dem diese Auffassungen zugrunde liegen und der Empfehlungen darüber enthält, wie die
Auswirkungen der Globalisierung auf den vollen Genuss aller Menschenrechte bewältigt werden können.

358 E/CN.4/2002/54.
359 A/67/163. 




